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Bericht
über die

SwaZsvenMttung des Kantons Bern

im Jahre 1872.

Lrricht des Ncgicruiigsvräsidcnten.

Volksentscheide.

Ane 7. Januar 1872 wurdc das Dekret über den Ausbau uud
die Subvennonirung der Eisenbahnlinie Bern-Luzern mit 28,473
gegen 11/162 Stimmen, das Dekret über einen Staatsbeltrag an
die Broyethalbahn mit 25,242 gegen 11,653 Stimmen und das
Gesetz über Beförderung uud Versetzung der Jnsantcricosfiziere mit
28,907 gegeil 5793 Stimmen vom Volke angenommeil.

Eine der wichtigsten Volksabstimmungen war die vom 12. Mai
über die Revision dcr Bundesversassung. Diese Revision, welche
bezweckte, durch größere Einheit der Gesetzgebung die Freiheit des

Verkehrs der Personen und Sachen zu erweitern, durch Zentralisation
des Miliiärwcsens eine wirksamere Vertheidigung des gemeinsamen
Vaterlandes zn ermöglichen, überhaupt den schweizerischen Bundesstaat

nach Alchen zu krustigen, nach Innen aus die Höhe der
vorgeschrittensten Staaten zu erheben, wurde vom Bernervolk angenommen
mit 50,740 gegen 22,428 Stimmen. In der Gesammtabstimmung
aber wurde sie verworsen von 260,859 gegen 255,606 Schmeizer-
bürgern und von 13 gegen 9 Ständen. Mit dieser Abstimmung
ist wohl die Bundesrcvlsion, zu welcher das Bernerwolk gestanden ist,

nur aufgeschoben.
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Ferner wurden am 21. Heumonat durch das Volk angenommen
das Gesetz über Veredlung der Pferde- und Rindviehzucht mit 13,319
gegen 10,509 Stimmen und das Gefetz über die Finanzverwaltung
mit 12,905 gegen 8156 Stimmen.

Wahlen.

In das Jahr 1872 fällt die Gesammterneuerung des schweiz,

Nationalrathes und der kantonalen Geschwornen. In den Nationalrath

wurden gewählt:
im 5. eidg. Wahlkreis (Oberland) die HH. Fürspr. Carl Zyro

in Thun, Bundesrath Cerssole, Oberst Jakob Scherz in Bern,
Naüonalrath Friedrich Seiler in Jnterlaken nnd Regierungsrath
Wilh. Teuscher;

im 6. eidg .Wahlkreis (Mittelland) die HH. Oberst Otto v. Büren
in Bern, Fürspr. Rud. Brunner in Bern, Großrath Aug. v. Gonzenbach

in Muri und Gutsbesitzer Friedr. v. Werdt in Toffen;
im 7. eidg. Wahlkreis (Emmenthal) die HH. Bundesrath

Carl Schenk, Fürspr. Carl Karrer in Sumiswald, Großrath Gottl.
Riem in Kiefen und Großrath Gottfr. Joost in Langnau;

im 8. eidg. Wahlkreis (Oberaargau) die HH. Fürsprech Joh.
Bützberger in Langenthal, Fabrikant Albr. Friedr. Born in Herzogenbuchsee,

Handelsmann Alex. Bucher in Burgdorf und Prof. Walcher
Munzinger in Bern;

im 9. eidg. Wahlkreis (Seeland) die HH. Bankpräfident Jakob
Stämpfli in Bern, Jurabahndirektor Eduard Marti in Biel und
Generalprokurator Friedr. Eggli in Bern;

im 10. eidg. Wahlkreis (Jura) die HH. Regierungspräsident
Pierre Jolisfaint, Großrath Nikl. Kaiser in Grcllingcn, Fürsprech
Pauk Migy in Pruntrut, Großrath Aug. Klane in Münster und
Grundsteuerdirektor Hippol, Paulet in Prnutrut.

Zu Ständeräthm für das Jahr 1873 mahlte der Große Rath
die HH. Joh. Weber, Gotthardbahndirektor in Luzern, und Christ.
Sahli, Fürsprecher in Bern, die bisherigen.

Großer Rath.

Präsident des Großen Rathes war bis Ende Mai Hr. Nationalrath

Carl Karrer in Sumiswald, von da an Hr. Nationalrath
Eduard Marti in Biel.
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Der Große Rath hielt im Jahre 1872 vier Sessionen mit
zusammen 28 Sitzungstagen. Die wichtigsten der von ihm behandelten
Geschäfte sind:

Viele Straßen- uud Hochbauten.
Zweite Berathung des Gesetzes über Veredlung der Pferde-
und Nindviehzucht.

Streit nrit Wallis über die Grenze auf dem Sanetsch und auf der
Gemmi.

Verschiedene Eiscnbahnkouzcssionen und Fristverlängerung für solche.

Verlegung der Militäranstalten.
Gesetz über die Finanzverivaltung.
Gesetze über die Jagd und übcr die Fischerei.
Außerordentliche Militärausgaben.
Revision der Bundesverfassung.
Gesetze über die Schützengesellfchaften uud über Verabfolgung eines

Miethgeldes für Kavalleriepferde.
Dekret betreffend Aufhebung der Strafanstanstalt iu Prnutrut.
Neudan etiler Entbindungsanstalt.
Erste Berachung des Besoldungsgesetzes.

In Betreff der Bundesrevision beschloß der Große Räch am
3. Mai: l) Die eidgenössische Abstimmung im Kanton Bern über
die revidirtc Bundesverfassung gilt zugleich als Snmmgeoung des

Standes Bern. 2) Der Große Rath erklärt, cs sei die Annahme
diefer Versassung im Interesse des engern und wcitern Vaterlandes.
3) Dcr Regierungsralh wird beauftragt, diese Kundgebung des

Großcn Scathes dem Volke auf geeignete Weife mitzutheilen."
Die Artikel 2 und 3 dieses Beschlusses wurden im Namensaufruf,

die nachträglich hinzugekommenen lind zu Protokoll genommenen
Erklärungen mitgerechnet, mit 209 gegeil 30 Stimmen beschlossen.

Regiernngsrath.

Regierungspräsident bis zum Ende des Mai Herr Regierungsrath

Kummer, vom Ansang Brachmonats Herr Regierungsrath
Jolissaint.

An die zwei unbesetzten Stellen im Regicrungsrathe wurden
im Januar vom Großen Rathe gewählt die HH. Rudolf Rohr,
Kantonsgeometer von und in Bern und Oberst Daniel Flückiger,
Amtsgerichtsschreiber von Aarwangen, und als der letztere ablehnte,
später Herr Joh. Wynistorf von Bittmyl bei Seeberg, Regierungs-
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statthalter von Burgdorf. Dem Hcrrn Rohr wurden alsdann die

Direktionen der Domänen und Forsten und der Entsumpfungen, dem

Herrn Wynistorf diejenige des Militärs übertragen.
Im Jahre 1872 hielt der Regierungsrath 144 Sitzungen und

behandelte in denselben 3922 Geschäfte, deren stärkste Zahl, 406,
in den April, deren geringste, 240267, in den Heumonat, den

August und den Herbstmonat siel. Im Manual füllen diefe
Verhandlungen 1343 Seiten.

Die Vermehrung der Bevölkerung des Kantons feit dem Jahre
1860 um fast 35,000 Seelen, also um eine Bevölkerungszahl gleich

derjenigen der Stadt Bern und größer als die jedes Amtsbezirkes
außer Bern, ja ungesähr gleich derjenigen der 6 kleinsteil Amtsbezirke

Neuenstadt, Saanen, Laufen, Erlach, Oberhasli und
Obersimmenthal zusannucngcnommen, hat nebst andern Umständen eine

Geschästsvermehruug bewirkt, welche für alle Betheiligten, für den

Regierllngspräsidenten, für den Regiernngsrath und seine Direktionen,
für den Rathsschreiber und für die Staatskanzlei sehr fühlbar
geworden ist.

Staatslanzici.
Die Staatskanzlei weist für 1872 an Einnahmen. 34,903 Fr.

88 Rp. (gegen 24,227 Fr. 35 Np. im Vorjahr und gegen den

Voranschlag von 19,500 Fr.), an Ausgaben 50,900 Fr. (gegen
59,692 Fr. im Vorjahr und gegen den Voranschlag von 57,000 Fr.).
Das diesjährige Ergebniß ist also um 10,468 Fr. 92Rp. günstiger,
als das vorjährige und um 12,503 Fr. 88 Rp. günstiger als
veranschlagt morden war.

Dieses außerordentlich günstige Ergebniß rührt namentlich von
den in Folge des deutsch-franzöfischen Krieges sehr zahlreich gewordenen

Naturalisationen von Elsässern her. Selbstvcrstäildlich wird
dieser Andrang zum bernischeu Landrecht und die daherige
Kanzleieinnahme voir jetzt ail rasch wieder abnehmen.

Die Revision der französischen Ncbcrsetzung der in die

Gesetzsammlung auszunehmenden Erlasse besorgt seit Herbst 1870 Herr
Regienuigsrath Bodenheimer.

Die Kosten des Tagblattes des Großen Rathes (in der dcntfchen
Ausgabe ungefähr 115 Bogen zu 8 Spalten) find:

Druck, Papier, Spedition, Uebersetzungen und Copiaturcn für
die deutsche und französische Ausgabe zusammen 5661 Fr. 15 Rp.

Besoldungen 4224 95

Gesammtkosten für beide Ausgaben 9886 Fr. 10 Rp.



I
Postulate.

In der Berathung des vorjährigen Staatsverroaltuugsberichtes
am 16. Christmonat letzthin hat der Große Rath den Regierungsrath

zunächst an die genaue Einhaltung der Vorschrift im 8 42 des

Großrathsreglements erinnert, welche, die Frist zur Vorlage des

Staatsverwaltungsberichts auf 6 Monate bestimmt.
Wir bemerken hierauf, daß auch das letzte Mal, wie gewöhnlich,

nicht der Spezialbericht einer Direktion des Regierungsrathes, fondent
derjenige des Generalprokurators der zuletzt eingelangte gewesen ist.

Der Große Rath hat feruer den Regierungsrath eingeladen
im Sinne des bci Anlaß der Berathung des Staatsvenvaltuugs-

berichtes für 1870 gestellten Postulates bei Abfassung des Vcr-
maltnngsberichtcs daranf Bedacht zu nehmen, daß im Berichte des

Regierungspräsidenten die zum Beschluß erhobenen vorjährigen Postulate

der Staatsivirthschaftsìotnmission angeführt nnd zugleich
mitgetheilt werde, in wiefcru dieselben ihre Vollziehung erhalten und
warum allsällig dies nicht geschehen fei.

In Erfüllung dieses Begehrens ist hier zunächst mitzutheilen,
daß in den paar Tagen, welche scit dcr Annahme der Postulate
durch den Großen Rath verflossen sind, einem einzigen Folge gegeben
werden konnte, demjenigen nämlich, dcr Regiernngsrath möge darüber
wachen, daß die Gemcinderechimngcn rechtzeitig abgelegt werden,
indem voie dem Regieningsstatthalter derjenigen Amtsbezirke, in
welchen Gemcinderechnungen im Rückstände waren, mehrere schon

am 18. Christmouat, die andern seither gemahnt wurden.
Die Postulate betreffend die Gcmeindegüteraitsscheidnngcn, die

kehrmcisc Verpflegung der Notharmen und die Vermehrung der Hülfsmittel

für die Notharmenpflege sind ine Bericht der Direktion des
Gemeinde- med Avmenwcsens behandelt.

Den übrigen Postulaten ist in dieser kurzen Frist weniger
Wochen, wie man das nicht anders erwarten wird, noch nicht Folge
geleistet worden.

Das obige Postulat betreffend Aufnahme der Postulate in den

Präfidialbcricht ist nun aber so sonderbar und bezeichnend, daß
hier, hoffentlich ein für alle Mal, naher auf dasselbe eingegangen
werden muß.

Die Staatswirthschastskommission hatte allerdings schon zum
Staatsverwaltungsbericht sür 1870 beantragt, es fei im Bericht des

Regierungspräsidenten jeweilen Auskunft darüber zu ertheilen,in
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wiefern die durch den Großen Rath genehmigten vorjährigen Postulate
der Staatswirthschastskommission, ihre Vollziehung erhalten haben,
oder warum dieß allfällig nicht geschehen sei.

In der am 29. Januar v, I. erfolgten großräthlichen Berathung
machte dann aber der damalige Regierungspräsident, Herr Kummer,
geltend, das was die Staatswirthschaftskommissioit mit ihrem
Antrag beabsichtige, nämlich dem Regierungspräsidenten die ihm
gebührende übcrblickendc und überwachende Stellung einzuräumen, sei

hinlänglich durch den Aat. 44 des Großrathsreglementes gesichert.

Ferner würde der glücklicherweise in der letzten Zeit etwas gedrängter
gehaltene Staatsverwaltungsbericht wieder ganz uuuöthig verlängert,
wenn die Postillate nicht nur in den Berichten dcr einzelnen
Direktionen, sondern auch in demjenigen des Regierungspräsidenten
besprochen würden. Ueberdies würde der Bericht des Regierungspräsidenten,

wenn er, wie gewöhnlich, der zuerst abgefaßte und
gedruckte sei, ein Geschäft als unerledigt bezeichneil, das bis zur
Abfassung des Berichtes der betreffenden Direktion seine Erledigung
finde, so daß der Staatsverwaltungsbericht darüber widersprechende
Angaben enthielte.

In Würdigung dicser Gründe ließ dann der Berichterstatter
der Staatswirthschaftskonlmission ohne Widerspruch der übrigen
Mitglieder derselben jenen Antrag in seiner obigen Fassung fallen lind
stellte den folgenden:

Der Rcgierungsrath wird eingeladen, durch seinen Präsidenten
darüber machen zu lassen, daß im Staatsverwaltungsbericht jeweilen
Auskunft darüber ertheilt werde, in wiefern die durch den Großcn Rath
genehmigten vorjährigeil Postulate der Staatsivirtschastskommission
ihre Vollziehung erhalten habeil, oder warum dies allfällig nicht
geschehen ist,"

In dieser Fassung wurde der Beschluß, gegell den wir durchaus
nichts einzuwenden haben, denn auch vom Großen Rathe angenommen.

Nun hat sich die Staatswirthschastskoliimission nicht einmal die

Mühe gegeben, sich nach diesem Großrathsbeschlnsse zu erkundigen,
sondern sie hat in's Blaue hinein in ihren am 16. Ehristmonat 1872
behandelten Anträgen aus eine angebliche Fassung dieses Beschlusses,
welche der Große Rath gerade nicht angenommen, sondern verworfen
hatte, fich berufend, noch einmal die Erwähnung der Postulate im
Präsidialbericht verlangt.

In der großräthlichen Berathung wurde nochmals aus die

Unstatthaftigkeit dieses vom Großen Rathe abgewiesenen und nunmehr
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erneuerten Begehrens aufmerksam gemacht. Es wurde nochmals
bemerkt, die Erwähnung der Postulate im Präsidialbericht wäre eine

ganz unnöthige Weitschweifigkeit für Den, der die Berichte der Direktionen

wirklich liest, eine unleidliche Wiederholung, welche in völligem
Widerspruch stände zu den frühern Wünschen der Staatswirthschastskommission

auf Vereinfachung des Vcrwaltungsberichtes. Wenn der

Präsidialbericht, wie immer, schon im Januar oder Hornung
abgefaßt wird, so müßte er Postulate als nicht befolgt anführen, welche

einige Blattseiten nachher als befolgt nachgewiesen würden; oder es

müßte dann die Abfassung des Präsidialberichtes verschoben werden,
bis die Berichte aller Direktionen eingelangt wären. Dieß hätte
aber dann zur Folge, daß entweder der Präsidialbcricht air den

Schluß des Staatsverwaltungsbcrichtes zu stehen käme, was sich

doch gar sonderbar ausnehmen würde, oder daß, wenn man dieß nicht
wollte, der Druck erst nach Einlangen der sämmtlichen Direktionsberichte

beginnet: könnte; dies würde aber den Druck des Ganzen
um Monate verzögern, was ja die Staatswirthschastskommission im
unmittelbar vorausgehenden Postulat selbst vermieden wissen will.

Trotz allen diesen Gründen nahm der Große Rath, der nur
gerade die nach dem Reglement absolut erforderliche Zahl Anwesender
zählte, (von welchen die Wenigsten bei der Sache waren und von
welchen Vielleicht nicht Einer den Staatsverwaltungsbericht ganz
gelesen hatte) init 64 gegen 47 Stimmen das Postulat an.

Dieses Postulat bericht nach dem Angebrachten auf einem so

offenkundigen Irrthum der Staatswirthschaftskominission und des

Großen Rathes, daß wir glauben annehmen zu können, der Große
Rath iverde dasselbe endgültig fallen lasfcn.

Bern, im Anfang des Hornung 1873.

Der Regierungspräsident:

Joliffaint.




	Bericht über die Staatsverwaltung des Kantons Bern : Bericht des Regierungspräsidenten

